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Einzelvereinbarung
1.1. Kollektivvertrag – Betriebsvereinbarung – EinzelvereinbarungArbeitsrechtliche Bestimmungen ergeben sich aus dem Gesetz, aus dem Kollektiv-
vertrag, aus Betriebsvereinbarungen und aus Einzelvereinbarungen.

Ein Kollektivvertrag ist eine überbetriebliche schriftliche Vereinbarung, die zwi-
schen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer, in der Regel ist
es die Gewerkschaft, und den Arbeitgebern, in der Regel sind es die Arbeitgeber-
verbände, abgeschlossen werden. Diese Vereinbarung gilt für die Arbeitsverhält-
nisse innerhalb ihres jeweiligen Geltungsbereiches (Branche, Gebiet, Angestellter
bzw Arbeiter).1

Betriebsvereinbarungen sind schriftliche Vereinbarungen zwischen Betriebs-
inhaber und Betriebsrat (Betriebsausschuss, Zentralbetriebsrat, Konzernvertre-
tung). Gegenstand von Betriebsvereinbarungen sind Angelegenheiten, in denen
durch Gesetz (zB ArbVG oder AZG) oder Kollektivvertrag der Abschluss einer
Betriebsvereinbarung zugelassen wird. Existiert in einem Betrieb kein gewählter
Betriebsrat, kann auch keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Betriebs-
vereinbarungen sind ebenso wie Gesetze und Kollektivverträge unmittelbar rechts-
verbindlich.

Eine Einzelvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in derselben
Angelegenheit ist neben einer Betriebsvereinbarung nur zulässig, wenn sie den
Arbeitnehmer günstiger stellt.

1.2. Recht auf Mehrfachbeschäftigung
1.2. Recht auf MehrfachbeschäftigungMit der EU-Transparenz-Richtlinie wird dem Arbeitnehmer die Berechtigung ein-
geräumt, ein Arbeitsverhältnis mit anderen Arbeitgebern einzugehen. Der Arbeit-
nehmer darf deswegen nicht benachteiligt werden.

Der Arbeitgeber kann im Einzelfall verlangen, dass der Arbeitnehmer die Beschäf-
tigung in einem weiteren Arbeitsverhältnis unterlässt, die

 mit arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar ist oder
 der Verwendung im bestehenden Arbeitsverhältnis abträglich ist.2

1 Auf http://www.kollektivvertrag.at finden sich interessante Informationen zum Thema „Kollektiv-
vertrag“.

2 § 2i AVRAG.
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Praxistipp
Unabhängig von dieser Regelung bleibt das Konkurrenzverbot im Angestelltengesetz3

weiterhin bestehen.
Da in vielen Fällen zu Beginn nicht absehbar ist, ob die Mehrfachbeschäftigung zulässig
oder abträglich ist bzw ob es sich um eine konkurrenzierende Tätigkeit handelt, ist jeden-
falls anzuraten, Nebentätigkeiten meldepflichtig zu machen.
Selbständige Nebenbeschäftigung ist von diesem Recht auf Mehrfachbeschäftigung
nicht erfasst.

Motivkündigungsschutz

Eine Kündigung wegen des Verlangens des Arbeitnehmers nach Ausstellung eines
Dienstzettels4, einer zulässigen Mehrfachbeschäftigung5 oder der Kostentra-
gungspflicht des Arbeitgebers bei Aus-, Fort- und Weiterbildung kann bei Ge-
richt angefochten werden.

Bei diesen Maßnahmen hat der Arbeitgeber auf ein schriftliches Verlangen des
Arbeitnehmers eine schriftliche Begründung der Kündigung auszustellen. Der
Arbeitnehmer muss die schriftliche Begründung bei sonstigem Ausschluss des
Rechts auf Ausstellung binnen fünf Kalendertagen ab dem Zugang der Kündi-
gung verlangen. Der Arbeitgeber muss die schriftliche Begründung binnen fünf
Kalendertagen ab dem Zugang des Verlangens ausstellen. Der Umstand, dass eine
schriftliche Begründung nicht übermittelt wurde, ist für die Rechtswirksamkeit
der Beendigung ohne Belang.

1.3. Kostentragungspflicht des Arbeitgebers an Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung des Arbeitnehmers

1.3. Kostentragungspflicht des Arbeitgebers an Aus-, Fort- oder Weiterbildung des ArbeitnehmersMit der EU-Transparenz-Richtlinie wurde die Kostentragungspflicht des Arbeit-
gebers neu geregelt.

Ist auf Grund gesetzlicher Vorschriften, Verordnungen, Normen der kollekti-
ven Rechtsgestaltung oder des Arbeitsvertrages eine bestimmte Aus-, Fort- oder
Weiterbildung Voraussetzung für die Ausübung einer arbeitsvertraglich verein-
barten Tätigkeit, so

1. ist die Teilnahme des Arbeitnehmers an dieser Aus-, Fort- oder Weiterbildung
Arbeitszeit;

2. sind die Kosten für diese Aus-, Fort- oder Weiterbildung vom Arbeitgeber zu
tragen, es sei denn, die Kosten werden von einem Dritten getragen.6

3 § 7 AngG.
4 § 2 AVRAG.
5 § 2i AVRAG.
6 § 11b Abs 2 AVRAG.
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Praxistipp: Rückerstattungsvereinbarung
Inwieweit eine Rückerstattungsvereinbarung der bezahlten Kosten der Aus-, Fort- oder
Weiterbildung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber vereinbart und umgesetzt
werden kann ist unklar und bleibt aufgrund der Rechtsanwendung abzuwarten.
Selbständige Nebenbeschäftigung ist von diesem Recht auf Mehrfachbeschäftigung
nicht erfasst.

1.4. Beschäftigungsformen
1.4. BeschäftigungsformenVon der arbeitsrechtlichen Ausgestaltung des Anstellungsvertrages ist es abhängig,
welche steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zur Anwen-
dung kommen. Je nach Beschäftigungsverhältnis wird unterschieden zwischen:
 echtem Dienstverhältnis,
 freiem Dienstverhältnis,
 Werkvertrag.

1.4.1. Echtes Dienstverhältnis
Ein echtes Dienstverhältnis liegt vor, wenn sich jemand befristet oder unbefristet
verpflichtet, in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit eine Arbeitsleis-
tung unter der Leitung eines Dienstgebers zu erbringen.
Wesentliche Merkmale eines echten Dienstvertrags sind daher die persönliche
und die wirtschaftliche Abhängigkeit.
Die persönliche Abhängigkeit ergibt sich daraus, dass die Arbeitsleistung dem
Arbeitgeber zugutekommt und in einer von dieser bestimmten Organisations-
struktur (Arbeitsorganisation) entsteht. Sie äußert sich insbesondere in der Wei-
sungsgebundenheit des Arbeitnehmers betreffend den vereinbarten Arbeitsort und
Arbeitsablauf sowie in der Bindung an Dienstzeiten.7 Die persönliche Arbeitspflicht
schließt ein bedingungsloses Vertretungsrecht aus.
Unter wirtschaftlicher Abhängigkeit wird die Lohnabhängigkeit sowie das fehlende
Eigentum an Betriebsmitteln und die fehlende Verfügungsmacht über Produktions-
mittel verstanden.
Fehlendes Unternehmerrisiko des Dienstnehmers ist ein weiteres Indiz für ein
echtes Dienstverhältnis. Der Dienstnehmer bekommt für seine Tätigkeit ein Ent-
gelt. Dieser Entgeltanspruch steht ihm auch für die Nichtleistungszeit (wie bspw
Krankheit und Urlaub) zu. Der wirtschaftliche Erfolg seiner Leistung wird dem
Arbeitgeber zugerechnet.
Es müssen nicht sämtliche Merkmale für ein echtes Dienstverhältnis erfüllt sein,
entscheidend ist das Überwiegen der Merkmale, wobei dabei nicht deren zahlen-

7 VwGH 15.4.1998, 95/09/0174.
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mäßiges Überwiegen, sondern die Gewichtung entscheidend ist. Das Fehlen eines
Merkmals kann durch ein anderes, besonders stark ausgeprägtes ausgeglichen
werden.

1.4.2. Freies Dienstverhältnis
Ein freies Dienstverhältnis liegt vor, wenn eine regelmäßige Arbeitsleistung auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit geschuldet wird. Für den freien Dienstnehmer
besteht grundsätzlich eine persönliche Arbeitsverpflichtung, jedoch ohne in einem
persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu stehen.

Das Fehlen eines persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses ergibt sich insbeson-
dere durch

 den vertraglich vereinbarten Ausschluss einer persönlichen Weisungsbindung
hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Verhalten bei der Arbeit,

 die fehlenden Kontrollbefugnisse des Auftraggebers,
 die fehlende Einbindung bzw Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers
 und die Möglichkeit, sich nach Belieben jederzeit vertreten zu lassen,

Dieses Vertretungsrecht muss ein freies, generelles Vertretungsrecht sein. Kein
generelles Vertretungsrecht liegt vor, wenn eine wechselseitige Vertretung meh-
rerer beim selben Vertragspartner beschäftigter Personen besteht.8 Auch eine Ver-
tretung im Fall einer Verhinderung oder während einer Krankheit oder Urlaub ist
kein generelles Vertretungsrecht.

Der freie Dienstnehmer hat bei der Ausübung seiner Tätigkeit einen größeren
Spielraum gegenüber den Weisungen des Dienstgebers.

Die arbeitsrechtlichen Ansprüche des freien Dienstnehmers richten sich im
Wesentlichen nach der mit dem Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarung.

Da beim freien Dienstvertrag die persönliche Abhängigkeit sehr gering ausgeprägt
ist, gelten folgende Schutzbestimmungen nicht automatisch, außer sie sind Bestand-
teil des Dienstvertrages:

 keine Anwendung der Kollektivverträge,
 keine Arbeitszeitgrenzen gem AZG,
 kein Überstundenzuschlag gem AZG bzw Kollektivvertrag,
 kein Anspruch auf Fortzahlung im Krankheitsfall bzw Freizeitunfall gem Ent-

geltfortzahlungsgesetz bzw Angestelltengesetz,
 kein Anspruch auf bezahlten Urlaub gem Urlaubsgesetz,
 kein Mindestlohn
 und keine Sonderzahlungen.

8 VwGH 16.11.2011, 2008/08/0152.
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Jedoch sind bei Kündigung freier Dienstnehmer die gesetzlichen Kündigungsfristen
einzuhalten und es besteht ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung.9

Freie Dienstnehmer sind auch in die betriebliche Mitarbeitervorsorge einzubeziehen.

Praxistipp
Ein freier Dienstnehmer kann keinesfalls ein fallweise Beschäftigter iSd ASVG sein.

1.4.3. Werkvertragsverhältnis
Der Werkvertragsnehmer verpflichtet sich zur Herstellung eines Werkes oder zu
dessen Fertigstellung.10

Ein Werk ist eine individualisierte, konkrete, gewährleistungstaugliche Leistung.
Der gewährleistungsfähige Erfolg ist wesentlich für die Einstufung als Werkvertrag.
Man spricht auch von einem Erfolg, der geschuldet wird, wofür der Werkvertrags-
nehmer haftet.

Bei einem Dienstverhältnis wird hingegen die Arbeitsleistung geschuldet.

Der Werkvertragsnehmer arbeitet auf sein eigenes wirtschaftliches Risiko, in der
Regel mit eigenen Betriebsmitteln. Der Werkvertragsnehmer hat keine persönliche
Arbeitspflicht, er kann sich bei der Erbringung der Leistung auch Gehilfen bedie-
nen. Er hat auch verschiedene Vertragspartner, denen er eine Leistung erbringt.

Für die korrekte Entrichtung der Sozialversicherung und der Steuern ist der Werk-
vertragsnehmer zuständig.

1.4.4. Abgrenzung: echtes Dienstverhältnis – 
freies Dienstverhältnis – Werkvertrag

In der Rechtsprechung wird die persönliche Abhängigkeit als wesentliches Krite-
rium des echten Dienstverhältnisses gesehen. Je stärker die Weisungsgebunden-
heit, desto eher liegt ein echtes Dienstverhältnis vor. Besteht in Bezug auf die
Arbeitsausführung und die Zeitvorgaben kein oder nur ein sehr geringer Ge-
staltungsspielraum, spricht das ebenfalls für ein echtes Dienstverhältnis. Ist eine
Eingliederung in den betrieblichen Organismus des Arbeitsgebers gegeben und
besteht kein Unternehmerrisiko, spricht das eher für ein Dienstverhältnis. Bei ein-
fachen manuellen Tätigkeiten ist eher von einem echten Dienstverhältnis auszu-
gehen. Je höher die Qualifikation, desto eher geht die Rechtsprechung von einer
unternehmerischen Tätigkeit aus.11 Eine Gewerbeberechtigung ändert nichts am

9 OGH 20.8.2008, 9 ObA 17/08b.
10 § 1151 ABGB.
11 VwGH 2.12.2013, 2013/08/0191.
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Vorliegen eines echten Dienstverhältnisses. Eine Gewerbeberechtigung führt somit
nicht automatisch zu einem Werkvertrag.
Bei einem freien Dienstvertrag stellt der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft auf Zeit
zur Verfügung. Der freie Dienstnehmer verwendet dabei überwiegend Betriebs-
mittel des Auftraggebers. Seine persönliche Unabhängigkeit zeigt sich in der
fehlenden Weisungsbindung hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Verhalten
bei der Arbeit, in fehlenden Kontrollbefugnissen des Auftraggebers sowie in der
fehlenden Einbindung bzw Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers. Das
Recht auf jederzeitige Vertretung durch eine beliebige, fachlich qualifizierte
Person ist ein wesentliches Merkmal für die persönliche Unabhängigkeit des freien
Dienstnehmers.

Beispiel zu einem freien Dienstvertrag
Ein EDV-Techniker erbringt laufend Programmierarbeiten überwiegend im Betrieb
des Auftraggebers. Dabei hat er eine freie Zeiteinteilung. Regelmäßig arbeitet er von zu
Hause. Er kann sich durch Personen seiner Wahl vertreten lassen.
Lösung
Es liegt ein freies Dienstverhältnis vor.

Dabei ist bei der Prüfung nicht die Bezeichnung des Vertragsverhältnisses, sondern
immer die Umstände des konkreten Einzelfalls entscheidend. Obwohl der Vertrag
die Vermutung der Richtigkeit hat, ist die wesentliche Frage, wie das Vertragsver-
hältnis „gelebt“ wird. Es kann daher sein, dass die tatsächlichen Verhältnisse von
der vertraglichen Vereinbarung abweichen.

1.4.5. Teilzeitbeschäftigte
Eine Teilzeitbeschäftigung liegt vor, wenn die durch Kollektivverträge oder Betriebs-
vereinbarungen festgelegte wöchentliche Normalarbeitszeit von bspw 40 Stunden,
38,5 Stunden oder 38 Stunden unterschritten wird. Teilzeitbeschäftigten steht eine
kollektivvertraglich oder vertraglich vereinbarte Entlohnung zu.
Geringfügig Beschäftigte sind Teilzeitbeschäftigte.

1.4.6. Fallweise Beschäftigte
Fallweise beschäftigte Personen sind Personen, die in unregelmäßiger Folge, zu
vorher nicht festgelegten Terminen, tageweise beim selben Dienstgeber beschäf-
tigt werden. Der Einsatz erfolgt an nicht vorher festgelegten Terminen.
Der befristete Dienstvertrag wird tageweise eingegangen, ohne dass bereits im
Vorfeld darüber hinausgehende weitere Arbeitstage oder -zeiten konkret verein-
bart werden.
Die Beschäftigung muss für eine kürzere Zeit als eine Woche vereinbart werden.12

12 § 471b ASVG.

fb-1x1personal2025.book  Seite 6  Donnerstag, 30. Januar 2025  12:45 12



1.5. Arbeitszeit

Portele/Portele, 1 × 1 der Personalverrechnung 2025, Linde    7

Praxistipp
Ein freier Dienstnehmer kann keinesfalls ein fallweise Beschäftigter iSd ASVG sein.

Praxistipp
Wird der Dienstnehmer regelmäßig bspw jeden Freitag oder jeden 10. des Monats be-
schäftigt, liegt keine fallweise Beschäftigung vor. Auch wenn die Beschäftigung zusam-
menhängend eine Woche oder länger dauert, liegt keine fallweise Beschäftigung, son-
dern ein durchlaufendes Dienstverhältnis vor.

Bei der fallweisen Beschäftigung ist zu beachten, dass jeder Tag als eigenständiges
Dienstverhältnis zu betrachten ist. Eine Zusammenrechnung hat nicht zu erfolgen.
Daher ist stets jenes Entgelt heranzuziehen, das für den jeweiligen Kalendertag
(00.00 Uhr bis 24.00 Uhr) tatsächlich auszuzahlen ist.

1.5. Arbeitszeit
1.5. Arbeitszeit1.5.1. Normalarbeitszeit
Unter Arbeitszeit versteht man die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit mit
Ausnahme der Ruhepausen. Die Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines
Tages (0:00 bis 24:00 Uhr). Die Wochenarbeitszeit ist die Arbeitszeit in einer
Kalenderwoche (Montag bis Sonntag). Die Normalarbeitszeit ist die Zeit, in der
tatsächlich gearbeitet werden kann.
Die gesetzliche wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 40 Stunden und die täg-
liche Normalarbeitszeit 8 Stunden.
In vielen Branchen wurde durch Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen
die wöchentliche Normalarbeitszeit auf 38,5 Stunden bzw 38 Stunden verkürzt.
Durch Arbeitszeitflexibilisierung darf die tägliche und wöchentliche Normal-
arbeitszeit verlängert werden. So sehen viele Kollektivverträge eine Verlängerung
der täglichen Normalarbeitszeit auf 10 Stunden und auch der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit auf 50 Stunden vor. Jedoch muss diese Verlängerung der täglichen
Arbeitszeit innerhalb eines bestimmten Durchrechnungszeitraums ausgeglichen
werden.

1.5.2. Mehrarbeit
Mehrarbeit ist die Differenz zwischen einer durch Kollektivvertrag oder Betriebs-
vereinbarung verkürzten Arbeitszeit (zB auf 38,5 Stunden) und der gesetzlichen
Normalarbeitszeit von 40 Stunden. Diese Mehrarbeit von 1,5 Stunden gilt bis zur
Erreichung der 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit. Dafür steht, sofern durch
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Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung nichts Gegenteiliges vereinbart wurde,
kein Überstundenzuschlag zu.

Praxistipp
Mehrarbeit wird für jede Woche abgerechnet. Werden die Mehrstunden in einer Woche
nicht aufgebracht, können die nicht aufgebrauchten Stunden nicht in die nächste Woche
mitgenommen werden.

Bei Teilzeitbeschäftigten wird die Arbeitszeit, die über die vereinbarte wöchent-
liche Arbeitszeit hinausgeht (zB 30 Stunden), aber noch innerhalb der gesetzlichen
Normalarbeitszeit von 40 Stunden liegt, als Mehrarbeit bezeichnet. Das AZG sieht
vor, dass Mehrstunden von Teilzeitbeschäftigten mit einem gesetzlichen Zuschlag
von 25 % des auf die Arbeitsstunde entfallenden Normallohnes entlohnt werden
müssen.13

Mehrarbeitsstunden bei Teilzeitbeschäftigten sind nicht zuschlagspflichtig, wenn14

 sie innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten Zeit-
raumes von drei Monaten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitausgleich im
Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden,

 bei gleitender Arbeitszeit die vereinbarte Arbeitszeit innerhalb der Gleitzeit-
periode im Durchschnitt nicht überschritten wird.15

Praxistipp
Sieht der Kollektivvertrag für Vollzeitbeschäftigte eine kürzere wöchentliche Normal-
arbeitszeit als 40 Stunden vor und wird für die Differenz zwischen kollektivvertraglicher
und gesetzlicher Normalarbeitszeit kein Zuschlag oder ein geringerer Zuschlag als 25 %
festgesetzt,16 sind Mehrarbeitsstunden von Teilzeitbeschäftigten im selben Ausmaß zu-
schlagsfrei bzw mit dem geringeren Zuschlag abzugelten.17

Praxistipp
Enthält der Kollektivvertrag keine gesonderte Regelung über die Durchrechnung von
Mehrarbeit bei Teilzeitmitarbeitern, kann ein im Kollektivvertrag eventuell geregeltes
Durchrechnungsmodell nicht automatisch für Teilzeitmitarbeiter angewendet werden.
Es fällt somit ein Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitmitarbeiter an, wenn die Mehrarbeit
nicht innerhalb eines 3-Monatszeitraums (Quartal) ausgeglichen werden kann.

13 § 19d Abs 3a AZG.
14 § 19d Abs 3b AZG.
15 § 6 Abs 1a AZG.
16 § 19d Abs 3a AZG.
17 § 19d Abs 3c AZG.
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Wird ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer an einem 8-Stunden-Tag für eine
Tätigkeit herangezogen, sind die Stunden bis zur Erreichung der Normalarbeits-
zeit von 8 Stunden Mehrstunden.

Wenn der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 9 Stunden an diesem Tag zur Arbeit
herangezogen wird, besteht für die eine Stunde grundsätzlich Anspruch auf Über-
stundenentlohnung.

Beispiel zu Mehrstunden
In einem Kollektivvertrag ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden vorgese-
hen. Der Mitarbeiter ist teilzeitbeschäftigt und arbeitet 30 Stunden. Gebührt dem Mit-
arbeiter ein Zuschlag für Mehrarbeitsstunden?

Lösung
Wenn der Kollektivvertrag für den Vollzeitbeschäftigten für die Mehrarbeit von 1,5 Stun-
den keinen Zuschlag verrechnet, sind auch für den Teilzeitbeschäftigten die 1,5 Stunden
zuschlagsfrei zu verrechnen. Darüber hinaus ist ihm ein Zuschlag von 25 % zu verrech-
nen, außer der Kollektivvertrag sieht eine gegenteilige Regelung vor.

1.5.3. Überstundenarbeit
Überstundenarbeit liegt vor, wenn die tägliche Normalarbeitszeit von 8 Stunden
oder die wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden überschritten wird.
Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer können vereinbaren, wie Überstunden
abgegolten werden sollen. Möglich ist dies mit Geld, mit einem Zeitausgleich oder
mit einer Kombination aus beidem.

Überstunden müssen angeordnet werden.18 Arbeitnehmer dürfen zur Überstunden-
arbeit nur dann herangezogen werden, wenn ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt.

Praxistipp
Eine eigenständige Umverteilung der Arbeitszeit ohne Anordnung des Dienstgebers ist
keine Überstunde.

Wurde zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nichts vereinbart und sieht der
Kollektivvertrag keine Regelung vor, sind die Überstunden in Geld abzugelten.19

1.5.3.1. Verpflichtung zur Überstundenarbeit aufgrund 
der Dienstnehmer-Treuepflicht

Aus den gesetzlichen Regelungen ergibt sich keinerlei allgemeine Verpflichtung
des Dienstnehmers zur Leistung von Überstunden. Der Dienstnehmer ist daher

18 § 4b Abs 5 AZG.
19 § 10 Abs 2 AZG.
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grundsätzlich nicht verpflichtet, Überstunden zu leisten. Lediglich aufgrund der
Dienstnehmer-Treuepflicht ist er zur Überstundenleistung verpflichtet, wenn
ein Betriebsnotstand vorliegt. Der Begriff des „Betriebsnotstandes“ wird sehr eng
interpretiert. Auf diese Dienstnehmer-Treuepflicht kann sich der Dienstgeber
nicht berufen, wenn sich die Überstundenarbeit durch normale betriebsorgani-
satorische Maßnahmen vermeiden lässt. Geeignete Maßnahmen wären bswp die
rechtzeitige Neueinstellung von Dienstnehmern, die Stundenerhöhung von Teil-
zeitbeschäftigten oder der vermehrte Einsatz von Leiharbeitern.
Erwartet der Arbeitgeber einen erhöhten Arbeitsbedarf, muss er geeignete Maß-
nahmen treffen und kann sich nicht automatisch auf die Treuepflicht der Dienst-
nehmer verlassen und sie zur Leistung von Überstunden heranziehen.
Der Dienstnehmer darf zu Überstundenarbeit nicht herangezogen werden, selbst
wenn eine Dienstnehmer-Treuepflicht des Arbeitnehmers besteht, wenn berück-
sichtigungswürdige Interessen des Dienstnehmers der Überstundenarbeit ent-
gegenstehen.20

Im Einzelfall erfolgt eine Interessenabwägung, bei der die Interessen des Dienst-
gebers jenen des Dienstnehmers gegenübergestellt werden.
Berücksichtigungswürdige Interessen des Dienstgebers an der Leistung von
Überstunden sind zB die zeitliche Dringlichkeit des Auftrages, die Vermeidung
von wirtschaftlichen Nachteilen, der kurzfristige Ausfall von Dienstnehmern.
Berücksichtigungswürdige Interessen des Dienstnehmers sind zB familiäre Er-
eignisse, wie Geburtstagsfeier, Hochzeit, oder die Fortbildung des Dienstnehmers,
Betreuungspflichten von Kindern oder pflegebedürftigen Familienangehörigen, die
Teilnahme des Dienstnehmers an Weiterbildungsmaßnahmen.

1.5.3.2. Verpflichtung zur Überstundenarbeit 
aufgrund von KV, BV oder DV

Eine Verpflichtung zur Leistung von Überstunden kann sich jedoch aufgrund von
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Dienstvertrag ergeben. Diese müs-
sen jedoch
 rechtzeitig angeordnet sein,
 gesetzlich zulässig sein und
 es dürfen keine berücksichtigungswürdigen Interessen des Arbeitnehmers ent-

gegenstehen.
Der Dienstnehmer darf zu Überstundenarbeit nicht herangezogen werden, selbst
wenn eine grundsätzliche Verpflichtung des Arbeitnehmers aufgrund von Kol-
lektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Dienstvertrag besteht, wenn berücksich-

20 § 6 Abs 2 AZG.
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